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und «Jelmoli», Bahnhofstrasse und Lowenstrasse. Dieser
Stadtteil erhilt einen direkten Anschluss an die unter-
irdische Expressstrasse. Aber das Areal zwischen Sihlquai,
Limmatstrasse und Hafnerstrasse, welckes fiir diesen Auto-
bahnanschluss beansprucht wird, soll nicht als Asphaltwiiste
in Erscheinung treten, sondern vielfiltig genutzt werden.

Fiir die Verkehrserschliessung im Gebiet Sihlquai/
Hauptbahnhof sind drei grundsitzlich verschiedene Losun-
gen moglich: Entweder wird das Anschlussbauwerk mi!-
samt rund 4000 Parkpldtzen getrennt vom Bahnhofneubau
erstellt und durch gute Fusswege mit diesem verbunden.
Oder es wird im bezeichneten Areal nur das Anschluss-
bauwerk errichtet, die ganzen 4000 Parkpldtze jedoch iiber
den Bahnsteigen, oder, und diese dritte Losung erscheint
die realistischste: die beiden ersten Losungen werden kom-
biniert. Im Areal Sihlquai/Limmat-/Hafnerstrasse wird im
Erdgeschoss der Expressstrassenanschluss erstellt, mit der
Zufahrtsrampe zum Neubau Hauptbahnhof. In vier Unter-
geschossen konnen rd. 2000 Parkplidtze geschaffen werden,
die Obergeschosse dienen wirtschaftlichen Nutzungen. Im
Bahnhofneubau konnen nun weitere 2000 bis 4000 Park-
plétze erstellt werden, so dass der neue Stadtteil gegen 6000
direkt an die Expressstrasse angeschlossene Parkpldtze auf-
weist.

Wihrend die Parkplitze im Bahnhofneubau im Rah-
men des Ideenwettbewerbes bearbeitet werden, wurde fiir
das Areal Sihlquai ein anderes Vorgehen gewdhlt. Das
Land befindet sich zu etwa zwei Dritteln in stddtischem
Besitz. Die privaten Grundeigentiimer sollen nicht enteig-
net werden, sondern sie sollen gemeinsam mit der offent-

lichen Hand ein kombiniertes Bauwerk vorbereiten, das
iiber den Verkehrsanlagen, dhnlich wie iiber den Perron-
gleisen im Hauptbahnhof, eine Fussgidngerebene mit Liden
und Biirohdusern, vielleicht ein Hotel, ein Gewerbeschul-
haus und anderes enthdlt. Eine privatrechtlich organi-
sierte Interessengemeinschaft unter Mitwirkung der inter-
essierten Grundeigentiimer, der City-Parkhaus AG und an-
derer hat sich zum Ziel gesetzt, im Verlauf dieses Jahres
ein erstes Vorprojekt fertigzustellen. Ein Team von Spe-
zialisten hat in dieser Phase eine mogliche technische Lo-
sung zu erarbeiten und deren Konsequenzen aufzuzeigen.
Zum Baujuristen, Architekten, Bauingenieur und Verkehrs-
ingenieur gesellt sich alsdann in einer weiteren Phase,
vielleicht 1971 und 1972, der Politiker, welcher iiber die
Verwendung des stddtischen Landes entscheidet, und der
Wirtschaftsfachmann, welcher die Rentabilitdat des Projektes
kritisch begutachtet.

Projektierung und Bau werden tiiber drei Jahre bean-
spruchen, so dass mit der Fertigstellung dieser hochinteres-
santen stddtebaulichen Pionierleistung etwa 1976 gerechnet
werden kann, also noch vor der Eroffnung der Express-
strassen entlang der Limmat und des Milchbucktunnels.
Bestimmt hat die Uberbauung der Perrongleise am Haupt-
bahnhof bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Gestalt ange-
nommen, so dass zusammen mit den Expressstrassen eine
auf deren Leistungsfahigkeit abgestimmte Anzahl Park-
plitze in unmittelbarer Néahe des Stadtzentrums dem Be-
trieb iibergeben werden konnen.

Es ist zu hoffen, dass mit den hier kurz umrissenen
Massnahmen fiir das Ziircher Parkierungsproblem eine L§-
sung ermoglicht werden kann.

Praktische Hinweise fiir die Erstellung von Parkhausern

Von G. Schindler, dipl. Arch. SIA, Zirich

Uber Parkhduser besteht eine umfingliche Literatur.
Deshalb soll hier nur auf Probleme eingetreten werden,
die in den Publikationen nicht geniigend (oder fiir unsere
Verhiltnisse nur teilweise zutreffend) behandelt werden
oder zu denen eigene Erfahrungen moglicherweise von
Interesse sind. Dass es sich dabei nur um Hinweise han-
deln kann, geht aus der Fiille technischer und betriebswirt-
schaftlicher Fragen hervor, die sich beim Bau von Park-
hdusern stellen und deren Losung weit mehr verlangt, als
was in einem Referat vermittelt werden kann. Im vor-
stehend erwidhnten Sinne seien folgende Fragen heraus-
gegriffen:

Sind Parkhiuser iiber oder unter Boden rationeller?
(Kostenvergleich)

1. Grundkosten

Fiir jedes Parkhaus gibt es Grundkosten, die sich aus
Fundamenten, Entwisserungen, Tragkonstruktionen, Bo-
den, Dachisolierungen usw. zusammensetzen. Zu diesen
Kosten kommen ganz allgemein die Installationen fiir Be-
leuchtung, Signalisierungen, Kassensysteme und weitere Ein-
richtungen. Erschwerend wirken sich im engeren Stadtge-
biet zusitzliche Auslagen fiir Anschliisse, Zufahrten und
Wegfahrten sowie zum Teil kostspielige Vorbereitungs-
und Umgebungsarbeiten aus. Diese Grundkosten bewegen
sich in der Stadt unter Beriicksichtigung aller zusitzlichen
Aufwendungen zwischen 7500 und 10 000 Fr. pro Stand-
platz.
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Bild 1. Beispiel fiir Parkhausbauten iiber Boden: fiinf Geschosse,
freistehend, Breite 4 PW -+ 2 Fahrspuren, Anlagekosten pro Stand-
platz 8000 bis 10 000 Fr., ohne Landerwerb einschliesslich: vollstdn-
digem Ausbau, Signalisierungen, Kassen, Biiros, Schranken usw. Zu-
und Wegfahrten unter erschwerten Bedingungen (Zentrumnihe)

== 2 oy
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Bild 2. Beispiel Parkhaus Sihlquai, Ziirich. Vorfabrizierte Bauteile.
Kosten pro Standplatz rund 7500 Fr.
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Die reinen Rohbaukosten, insbesondere fiir vorfabri-
zierte Systeme, sind wesentlich niedriger, aber es wird nur
wenige Fille geben, in denen nahe beim Stadtzentrum die
Gesamtkosten nicht letzten Endes im vorhin genannten
Rahmen liegen.

2. Mehrkosten bei Bau in Erdboden

In diesem Fall muss vorest die Baugrube ausgehoben
werden, und es sind besondere Massnahmen zu treffen, um
die Baugrubenwinde zu halten. Das einfachste ist die Ver-
wendung von Ankern, da bei deren Verwendung die Bau-
grube vollstandig freigelegt werden kann. Ein Abspriessen
der Winde kommt weniger in Betracht, da die Parkhiuser
naturgemadss eine verhdltnismassig grosse Breite aufweisen,
weshalb die Spriessung relativ teuer wird und die Durch-
flihrung der Einbauarbeiten wesentlich erschwert. Hingegen
gibt es andere Methoden, indem zum Beispiel die Boden
fortlaufend eingezogen werden und der Aushub etagen-
weise unter diesen Bdden erfolgt.

Die Mehrkosten fiir den Aushub und die notwendigen
Massnahmen, um die Umfassungswinde der Baugrube zu
erstellen und endgiiltig zu sichern, betragen fiir verschie-
dene nachgepriifte Beispiele rund 70 Fr./m®. Bei einem
Fldchenbedarf pro PW von 26 m? und einer mittleren Ge-
schosshohe von 2,80 m ergeben sich Mehrauslagen von
5000 Fr. pro Standplatz. Die Verstirkung der Decken und
Sdulen wegen der zusitzlichen Auflast sowie die Kosten
fiir das Wiedereindecken ergeben rund 500 Fr. pro Stand-
platz.

Erdboden
AT 74
— —
— ——
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Bild 3. Beispiel fiir Parkhausbauten bei Erstellung im Erdboden

(Tagbau). Annahme: gleicher Bau wie Bild 1

Mehrkosten fiir: pro Standplatz  Minderkosten  pro Stand-
fiir: platz

Baugrube einschliesslich Wiande 5000 Fr.  Fassaden

usw, 500 Fr.
Tragkonstruktion usw. 500 Fr.
Zufahrten und Umgebung 2000 Fr.
Ventilation und Sprinkleranlage 1000 Fr.
Total 8500 Fr.  Total 500 Fr.

Mehrkosten bei Bau unter Boden rund 8000 Fr. pro Standplatz

Im weiteren kommen erfahrungsgemiss bei tiefliegen-
den Parkhdusern allgemeine Mehrkosten fiir Zuginge und
Umgebungsarbeiten hinzu. Als Mittelwert, der natiirlich
sehr stark variieren kann, sind etwa 2000 Fr. pro Stand-
platz anzunehmen.

Die Lage im Boden bedingt auch zusitzliche Ausrii-
stungen wie Ventilations- und Sprinkleranlage, welche ein-
schliesslich vermehrter baulicher Arbeiten mit rund 1000 Fr.
pro Standplatz eingesetzt werden konnen.

Im Vergleich ist noch zu beriicksichtigen, dass bei den
unterirdischen Anlagen die Fassaden wegfallen, was zu-
sammen mit einigen weiteren kleinen Einsparungen rund
500 Fr. pro Standplatz ergeben mag. Die Mehrkosten ab-
ziiglich Minderkosten kénnen im Mittel 8000 Fr. pro Stand-

'
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Bild 4. Beispiel Parkhaus Hohe Promenade, Ziirich. In der fertigen
Baugrube wird das Parkhaus wie ein Hochhaus erstellt

platz betragen; bei Bauten im Grundwasser selbstverstind-
lich mehr. Ebenso bei kleinen Anlagen, bei welchen die
Umfassungswidnde proportional einen grosseren Anteil aus-
machen.

3. Mehrkosten bei Stollenbau

Zum Vergleich dient wieder eine Anlage mit fiinf
Geschossen. Die Breite der Anlage muss aus technischen
Griinden auf die Hilfte eines rationellen, im Tagbau er-
stellten Parkhauses herabgesetzt werden.

Bei verschiedenen Anlagen ergaben sich Mehrkosten
gegeniiber dem Hochbau von rund 770 Fr./m?®, was Mehr-
kosten von 11000 Fr. pro Standplatz entspricht. Zusam-
men mit weiteren Mehr- und Minderkosten betragen bei
Stollenbauten die Zusatzkosten rund 12 000 Fr./Standplatz.

Bild 5. Beispiel fiir Parkhaus-
bauten bei Erstellung im Fels
(Stollenbau in Molasse)

Mehrkosten fiir: pro Standplatz Minderkosten  pro Stand-
fiir: - - platz
Ausbruch und Auskleidung 11000 Fr.  Fassaden,
Dach usw. 1000 Fr.
Zufahrten 1000 Fr.
Ventilation und Spinkleranlage 1000 Fr.
Total 13000 Fr.  Total 1000 Fr.

Mehrkosten bei Bau im Fels rund 12 000 Fr. pro Standplatz

4. Landerwerb

Die Gesamtaufwendungen fiir Bauten iiber oder unter
Boden miissen die Landerwerbskosten einschliessen. Um
die vielgestaltigen Verhéltnisse auf stidtischem Gebiet im
Bereich des eigentlichen Zentrums zu vereinfachen, wurde
in der Gesamtzusammenstellung ein mittlerer Landpreis
von 2500 bis 5000 Fr./m?* angenommen und vorausgesetzt,
dass diese Fldche tatsdchlich mit fiinf Geschossen voll iiber-
baut werden kann. Auf einen Standplatz entfillt somit nur
noch ein Landanteil von rund 6 m? was je nach ange-
nommenem Quadratmeterpreis 15 000 bis 30 000 Fr./Stand-
platz entspricht.
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Bild 6. Luftschutzanlage Central, Ziirich. Friedensnutzung als Park-
garage. Die in diesem Beitrag erwihnten Ziircher Parkhausbeispiele

Central, Hohe Promenade, Urania, wurden vom Verfasser projektiert
(Red.)

Schutzraum
bzw.Parkraum

Bild 7. Kombinierte Anlage Zivilschutz-Parkhaus. Beispiel aus
Schweden

Aus der Zusammenstellung geht hervor, dass der An-
teil der Landkosten die Mehrkosten von Tiefbauten iiber-
steigt. Dies ist auch dann der Fall, wenn scheinbar glinsti-
geres Land erworben werden kann, weil wegen Bauab-
stinden, Ausniitzungsziffern usw. die Kosten fiir das tat-
séiichlich iiberbaubare Land trotzdem wieder dhnliche Be-
trage erreichen.

Zur Vervollstindigung wurde in Tabelle 1 versucht,
auch Kombinationen von Bauten zu erfassen, bei denen
in Kellergeschossen Garagen eingebaut werden. Die Zah-
len zeigen, dass ein sehr grosser Unterschied besteht, ob
es sich um Bauten handelt, die ein grossziigiges und giin-
stiges Rastersystem aufweisen, oder ob mit grossen Schwie-
rigkeiten unter Geschiftshdusern Garagen eingebaut wer-
den miissen. In ungiinstigen Fillen erhoht sich der Flachen-
bedarf pro Standplatz sehr stark, und auch die Mehrkosten
fiir den Bau im Erdboden nehmen wegen Komplikationen
mit Stiitzen, Zwischenwinden und komplizierten Zufahrten
eine andere Proportion an.

Diese Zahlen konnen keinen Anspruch auf allgemeine
Giiltigkeit erheben, sondern geben nur Hinweise auf Pro-
portionen, in denen sich Mehrkosten in mittleren Féllen
bewegen konnen.

Als interessanter Vergleich sind am Schluss der Tabelle
Mehrkosten angegeben, welche beispielsweise fiir die Stadt
entstehen, wenn Vorgirten nicht allzuweit vom Stadt-
zentrum entfernt erworben und fiir die Erstellung von Park-
plitzen verwendet werden. Auch wenn angenommen wird,
dass nur der Standplatz selbst rund 12,5 m? zusdtzliches
Land bendtigt und ein Preis von 2000 bis 3000 Fr./m? be-
zahlt wird, so ergeben sich bei einem Erstellungspreis von
1000 Fr./Standplatz Gesamtauslagen, welche hoher sind als
die Standpldtze in Tiefbauten.

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung (Tabelle 1) zeigt, dass unter-
irdische Anlagen in Gebieten mit hohen Landpreisen nicht
zum vorneherein unrationell sind.

Unterirdische Anlagen konnen aber auch in nédchster
Umgebung des Stadtzentrums in geniigender Zahl erstellt
werden, sei es unter Griinflachen, im Fels oder im Wasser.
Wenn Ziirich auch gegeniiber den kleinen Stadten im Aus-
land immer mehr in Riickstand kommt, so sind die Ur-
sachen nicht im Mangel an Bauplédtzen zu suchen.

Tabelle 1. Kostenvergleich pro Standplatz (bei einfachen Zugangsverhiltnissen), je nach Erstellung tber oder unter Boden

Art des Parkhauses Flachenbedarf Grundkosten- Landkostenanteil Mehrkosten bei ~ Gesamtkosten
erhoht um. .. erhéhung aus unterirdischem  pro Standplatz
Flachenmehr- Betrag Bau
m2 bedarf Fr. m2 Fr. Fr. Fr.
15 000 25000
5 Geschosse tiber Boden — — 6 30 000 — 40 000
5 Geschosse unter Boden (Griinfliche) — — - -— 8 000 18 000
5 Geschosse iiber Boden und 7 500 20 500
5 Geschosse unter Boden — — 3 15 000 30 000 28 000
S Geschosse im Fels 3 1000 — -- 13 000 24 000
Vergleichsbeispiele:
3 2500 20 000
4 Geschosse in Keller unter giinstigem Bau 3 1000 1/ Werl 5000 6500 22 500
2 3 000 29 000
4 Geschosse in Keller unter Geschiftshaus 10 bis 15 4000 1/3 Wert 6 000 12 000 32 000
u. U. mehr
Vergleich:
Kauf von Vorgérten usw. Bei 2 bis 3 000 25 000 26 000
und Erstellen von Parkplitzen 12.5 Fr. pro m2 37 500 38 500
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Sind Selbstfahr-Systeme oder mechanische Parksysteme
richtiger?

In jeder Publikation iiber Parkhduser werden zahl-
reiche Rampensysteme fiir Selbstfahrgaragen dargestellt,
und in einem Buch wird sogar die Behauptung vertreten,
dass es sich nicht mehr lohne, iiber Rampen nachzu-
denken, da alle Mdglichkeiten erschopfend dargestellt seien.

Auch iiber die mechanischen Systeme gibt es viele
Darstellungen, welche grundsitzliche Moglichkeiten auf-
zeigen, und im iibrigen sind fiir die gebrduchlichsten Sy-
steme Prospekte und Informationen von den Herstellern
erhiltlich.

An dieser Stelle ist aber auf eine Grundlage einzu-
treten, welche die Wahl des Systems weitgehend beein-
flussen kann und zum Teil nicht richtig erkannt wird.

Je nach Lage, Zweckbestimmung und Grosse eines
Parkhauses wird allgemein mit einem bestimmten Wagen-
wechsel pro Stunde gerechnet. Eine hidufige Annahme
(ebenfalls in der Literatur) ist, dass in der Zeit von einer
Stunde die Hilfte der Wagen ein- oder ausfahren. Diese
Annahme mag fiir die Beurteilung von Belastungen in um-
gebenden Strassen geniigen, denn jeder Automobilist hat
Verstdndnis fiir Stockungen im Stadtverkehr. Fiir Stockun-
gen innerhalb eines Parkhauses ist das Verstindnis schon
geringer, auch wenn der Automobilist schon im Wagen
sitzt. Geradezu allergisch reagieren Parkhausbeniitzer, wenn
sie warten miissen, bevor sie den Wagen bestiegen haben!
Wenn jemand bei mechanischem Parkierungsvorgang zehn
bis zwanzig Minuten warten muss, bis er den Wagen in
Empfang nehmen kann, bringt er nicht dieselbe Geduld
auf, wie wenn er zwischen Rentenanstalt und Bellevue dhn-
lich viel Zeit benétigt. Im iibrigen bezahlt er und ist be-
rechtigt, eine entsprechende Gegenleistung zu verlangen.

Es ist deshalb notwendig, vor der Wahl des Parkie-
rungssystems «Selbstfahr- oder mechanisches System» eine
verfeinerte Frequenzkurve zu ermitteln, aus welcher die
Ein- und Ausfahrten pro Minute abgeschidtzt werden
konnen.
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Bild 8. Wagenwechsel pro Minute im normalen Tagesablauf. Beispiel

Parkhaus Escherwiese, Ziirich (Eink#dufer und in Biiros Beschiftigte
im Zentrum), Kurven: 1 Wagenbewegungen gesamt, 2 einfahrende
PW, 3 ausfahrende PW

Die Kurve fiir die Ein- und Ausfahrten ist von der
Kapazitdt der Anlage unabhingig dargestellt, damit ein
Vergleich mit andern Anlagen, welche ein verschiedenes
Fassungsvermdgen aufweisen, ohne Umrechnung mdglich
1st.

In der Vertikalen ist angegeben, wieviele Prozente
der Wagen, welche im gesamten in der Anlage Platz
12. November 1970
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haben, pro Minute ein- und ausfahren. Handelt es sich um
eine Anlage von 200 Wagen, so bedeuten zum Beispiel 1 %
auf der Vertikalen = 2 PW pro Minute. Bei einer Kapazi-
tait von 600 Wagen wiirde dies sechs Wagen pro Minute
entsprechen.

Auf der Horizontalen ist die Tageszeit eingetragen.
Aus der Kurve ist somit ersichtlich, welches die Fre-
quenzen von Ein- und Ausfahrt pro Minute zu einer be-
stimmten Tageszeit in Prozenten der Kapazitit der Anlage
sein werden.
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Bild 9. Wagenwechsel pro Minute im normalen Tagesablauf. Bei-

spiel Parkhaus Hohe Promenade, Ziirich (Einkdufer und in Biiros
Beschiiftigte gemischt). Kurven: 1 Wagenbewegungen gesamt, 2 ein-
fahrende PW, 3 ausfahrende PW
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Bild 10. Wagenwechsel pro Minute im normalen Tagesablauf. Bei-

spiel Parkgarage in Warenhaus (Globus Ziirich). Der Kurvenmass-
stab ist in der Hohe verkleinert. Kurven: 1 Wagenbewegungen ge-
samt, 2 einfahrende PW, 3 ausfahrende PW, 4 an Samstagen

1) Prozente bezogen auf die Gesamtzahl von Parkplitzen

Zusammenfassung

Die drei Beispiele geben keinen Aufschluss iiber die
Belegungsdichte der Parkhéuser, sondern lediglich iiber die
Sequenz der ein- und ausfahrenden Personenwagen. Sie
zeigen in den Bildern 8 und 9 ausgesprochene Bewegungs-
spitzen, die sich unschwer aus der Arbeitszeit (Beginn,
Biiroschluss) und den Lebensgewohnheiten (zum Beispiel
abendlicher Besuch von Gast- und Vergniigungsstiitten) er-
klaren lassen. Die Lage des Parkhauses Promenade in
Theaternihe macht die Abendfrequenzen (20 h und nach
23 h) deutlich. Fiir Bild 10 (Warenhaus mit vorwiegender
Kurzparkierung) ergeben sich vor Arbeitsbeginn (8 h), {iber
die Mittagszeit (11 h bis 14 h) und nach Biiroschluss (18 h
bis 19 h) besondere Einkaufs- bzw. Parkierungsspitzen.
Nach 19 h ist die Frequenz der Parkierer gering.

Die Kurven sind nach dem gleichen Prinzip aufge-
stellt wie Bild 8, d. h., sie geben die Ein- oder Ausfahrten
pro Minute in Prozent der Gesamtkapazitit an und sind
somit direkt mit dem Beispiel Escherwiese vergleichbar.
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Bild 11. Schrankensystem im Parkhaus Hohe Promenade, Ziirich

Diese Beispiele konnten vermehrt werden. Es gibt
Anlagen, bei denen die Frequenzen fiir Ein- und Ausfahr-
ten sehr ausgeglichen sind, beispielsweise beim Flugplatz
Kloten. Auch gibt es Anlagen fiir Angestellte von Firmen,
bei welchen eine Verhinderung der Spitzen durch Anwei-
sungen an die Beniitzer erzielt werden kann.

Daneben gibt es aber Anlagen, die einen starken Stoss-
verkehr aufzunehmen haben und fiir welche keine Mog-
lichkeit besteht, die Spitzenfrequenzen ohne Verdrgerung
der Beniitzer zu andern.

Bei hohen Spitzenfrequenzen fallen im allgemeinen
mechanische Systeme nicht mehr in Betracht, da die Inve-
stition und der Platzbedarf fiir die Erhdhung der Kapa-
zitit der Fordermittel ein Ausmass annehmen konnen,
welches die gewiinschte Platz- und Kosteneinsparung hin-
fallig macht.

Als extreme Fille haben sich die Frequenzen bei La-
denschluss oder nach Konzerten und Theatervorstellungen
erwiesen. Je kleiner das Parkhaus ist und je spezifischer
dieses durch seine Lage auf besondere Ereignisse im Quar-
tier zugeschnitten ist, desto mehr miissen die Spitzenfre-
quenzen bei der Projektierung der Anlage beriicksichtigt
werden.

Bild 12. Uberwachung des Barrierensystems von der Kasse aus durch
Fernsehen. Eine Person kann 600 bis 800 Parkplitze bewirtschaften
(Parkhaus Hohe Promenade, Ziirich)
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Erst nach der Beurteilung der zu erwartenden Spitzen-
frequenzen kann abgeschitzt werden, mit welchen Systemen
oder Kombinationen von Systemen die Anforderungen er-
fiillt werden konnen. Es ist aber zu betonen, dass die Be-
urteilung der Spitzenfrequenzen nur einen Teil der Uber-
legungen betrifft, welche zur Entscheidung iiber die System-
wahl fiihren. Neben rein finanziellen Fragen, wie Unter-
haltskosten, steigende Schwierigkeit Bedienungspersonal zu
finden, sind nicht zuletzt psychologische Faktoren von ent-
scheidender Bedeutung. Das Parkhaus muss auch attraktiv
sein. Man kann sich wohl auf den Standpunkt stellen, dass
bei anwachsendem Bedarf ein Parkhaus auf jeden Fall
gefiillt wird. Dies ist aber nur bedingt richtig, da zwischen
der Spitzenbelegung sich immer Zeiten mit schwécherer
Belegung ergeben. Je attraktiver das Parkhaus ist, desto
hoher wird auch die Frequenz in diesen Zwischenzeiten
sein, womit die Gesamtrentabilitdt der Anlage steigt.

Welche Kontroll- und Zahlsysteme sind fiir Parkhauser ge-
eignet?

Immer wieder stellt sich die Frage: Sollen in Park-
hdusern Parkuhren verwendet werden, oder ist eine Schran-
kensystem mit Kontrolle bei Ein- und Ausfahrt vorzu-
ziehen?

Als giinstige Beispiele fiir Parkuhren werden die An-
lagen in Lugano und Basel erwihnt (Autosilo und Heu-
waage-Briicke). Doch wird kaum davon Kenntnis genom-
men, dass die Kontrolle durch die Polizei erfolgen muss,
da ein Privater keine Druckmittel hat, um jemanden am
Wegfahren zu hindern, der seine Uberzeit nicht nachbe-
zahlt hat. Ein Bussensystem entspricht aber nicht dem Sinn
eines Parkhauses. Die Beniitzer sollten in bezug auf Par-
kierungszeit frei sein.

Die Parkuhren sind geeignet, um die Parkierungsdauer
zu beschrinken und den Beniitzerwechsel sicherzustellen,
nicht aber zum Messen der Parkierungsdauer und als nach-
triagliches Abrechnungssystem. Auch eine Einsparung an
Kontrollorganen ist nicht mdglich, wenn nicht das gleiche
Bussensystem von der Strasse auf das Parkhaus iibertragen
werden soll. Aber selbst dann kann eine Kontrollperson
nicht mehr als 300 Wagen pro Stunde kontrollieren. Wie
aufwendig die Kontrollen sind, erkennt man an der Zahl
der Hilfspolizisten in Ziirich, welche heute nicht mehr als
5630 Parkuhren kontrollieren. Bei Parkhdusern miisste die
Zahl verdoppelt werden, da sich die Kontrolldauer von
morgens um 6 Uhr bis nachts um 1 Uhr erstreckt.

Die Kontrolle bei Ein- und Ausfahrt durch Schranken,
wie dies in Ziirich iiblich ist, ermoglicht eine bedeutend
hohere Leistung der Kontrollperson. Mit einer Kasse kann
ein Parkhaus von 600 bis 800 Wagen ohne Schwierigkeit
bewirtschaftet werden. Uberdies ist die Arbeit fiir das Kon-
trollpersonal angenehmer, da sich dieses in klimatisierten
Ridumen aufhalten kann und sich nicht mit den Parkhaus-
beniitzern herumstreiten muss.

Das Schrankensystem hat tiberdies den Vorteil, dass
es sich den zukiinftigen Entwicklungen anpassen kann. Die
Einfahrtsschranken, welche heute in Ziirich nur etwa zehn
Durchfahrten pro Minute gestatten, erlauben bei zuneh-
mender Gewdhnung der Parkhausbentitzer doppelt so hohe
Durchfahrtsleistungen. Uberdies wird vielleicht auch in
Ziirich einmal die Beniitzung von Parkhidusern in so gros-
sem Umfang mdoglich werden, dass die Beniitzer sich von
selbst richtig verhalten. Dann konnen wir dem amerika-
nischen Beispiel folgen und uns bei der Einfahrt mit dem
Ticketautomaten begniigen und auf die Schranke (welche
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nur als Wink mit dem Zaunpfahl dient) verzichten. Wer
kein Ticket besitzt, zahlt in den USA eine Maximalgebiihr,
welche erst nach langen Schreibereien zuriickerstattet wird.

Eine noch wesentlichere Entwicklung, welche mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit schon bald eintritt, liegt in automa-
tisierten Kassen, kombiniert mit Wechselautomaten. Da-
durch kann das Personal auch in grossen Parkhiusern auf
einen einzigen Angestellten vermindert werden, welcher
mit gelegentlichen Kontrollgingen oder mit einer Anzahl
von Fernsehaugen den gesamten Betrieb {iberwacht.

Wichtig erscheint, dass in Ziirich in mdglichst allen
Parkhdusern das gleiche Zahl- und Kontrollsystem ver-
wendet wird. Dies liegt nicht nur im Interesse der Betriebs-
leitungen, sondern auch in demjenigen der Beniitzer.

Diese Stellungnahme ist unabhédngig von den zu ver-
wendenden Marken. Es sollte aber eine Normierung von
Einwurftrichtern fiir Jetons und weitern Einrichtungen, die
vom Automobilisten zu bedienen sind, verlangt werden.

Welches sind giinstige Standplatzanordnungen?

Bei der Anordnung der Standplédtze wird oft die sehr
unbequeme Senkrechtparkierung gew#hlt, da zum vorne-
herein festzustehen scheint, dass diese Anordnung den
kleinsten Platzbedarf aufweise. In bezug auf die Stand-
platzbreite in Richtung der Fahrspur gemessen, stimmt
dies. Wenn somit nur die Wagenzahl betrachtet wird,
welche auf eine bestimmte Linge der Fahrbahn unter-
gebracht werden kann, so ergibt die Senkrechtparkierung
zweifellos das Maximum.

Wird aber die effektive Fliche pro Standplatz be-
trachtet, so stimmt diese Beurteilung nur noch dann, wenn
die Parkhausbreite fiir andere Anordnungen ungiinstig ist.
Andernfalls sind Schrigparkierungen ebenso rationell.

Eine Reihe von vier Wagen in Querrichtung zur Fahr-
bahn betrachtet, bendtigt 4 X 5m Standplatztiefe plus
2 X 7m Fahrspurbreite. Dies ergibt zusammen 34 m Tiefe.
Bei Annahme einer reichlichen Standplatzbreite von 2,50 m,
ergibt sich ein Platzbedarf von 34m X 2,50m : 4 =
21,25 m? pro Standplatz.

Bei Schrigparkierung von 45 © ergeben sich unter Be-
riicksichtigung der Uberschneidungen im Mittelfeld und
der zuldssigen Verminderung der Fahrspuren quer zur
Fahrrichtung 2 X 5m plus 8,50 m Standplatztiefen plus
2 X 3,60 m Fahrspurbreiten = 25,70 m Tiefe. Bei gleicher
Standplatzbreite von 2,50 m ergibt sich durch die Schrig-
stellung eine Strecke von etwa 3,50 m pro Standplatz in
Fahrspurrichtung. Dies entspricht einem Platzbedarf von

Bild 14. Anordnung von Standplitzen und Platzbedarf bei verschie-
denen Schrigstellungen
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Bild 13. Uberwachung der technischen Anlage von der Kasse aus:
Steuerung des Verkehrs und verschiedener Warnleuchten auf Uber-
sichtstafel (Parkhaus Hohe Promenade, Ziirich)

25,7m X 3,50 m : 4 = 22,4 m? pro Standplatz. Sofern noch
eine weitere Doppelreihe eingeschaltet werden kann, fillt
der Platzbedarf wegen den giinstigen Uberschneidungen
auf 20,9 m?> pro Standplatz. Wenn nicht besondere Verluste
an den Reihenenden dazu kommen, kann die Schrigpar-
kierung unter 45 ° so rationell sein wie die Senkrechtpar-
kierung.

Eine scheinbar ungiinstige Neigung ist 70 °. Die Stand-
platztiefe wird wegen der Schrigstellung grosser und die
Uberschneidungen kénnen nur teilweise ausgenutzt werden.
Bei Fischgrataufstellung in der Mittelreihe ergeben sich fiir
eine Querreihe von vier Wagen folgende Masse: 4 X 5,50 m
Standplatztiefe, plus 2 X 5,50 m Fahrspurbreite = 33 m
Tiefe. Die Strecke in Fahrspurrichtung misst bei gleicher
Standplatzbreite 2,65 m pro Standplatz. Daraus ergibt sich
ein Platzbedarf von 33 mX 2,65m : 4 = 21,8 m® pro
Standplatz.

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung zeigt, dass die Senkrechtpar--

kierung keinen eindeutigen Platzgewinn aufweist. Dafiir
sind die Nachteile zur Geniige bekannt.

In Parkhdusern sollte den Beniitzern nach Mdoglich-
keit entgegengekommen werden. Diese sind dankbar, wenn
sie in einem Zug in den Standplatz ein- und ausfahren
konnen und nicht mehrfach mandvrieren miissen. Schliess-
lich ist ein Ziel beim Parkhausbau, dass der Beniitzer in
Zukunft fiir die Betriebskosten und die Verzinsung der
Anlagen voll aufkommen soli. Er hat dann aber auch ein

Bild 15. Beispiel von rationeller und bequemer 45 °-Parkierung im
Parkhaus Hohe Promenade, Ziirich
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Anrecht, dass man seinen Wiinschen soweit entgegen-
kommt, als dies nicht mit einer Erhohung der Parkge-
biithren erkauft werden muss (dies ist bei den geringen
Unterschieden in der Anordung der Standpldtze nicht der
Fall).

Welche Brandschutzmassnahmen sind notwendig?

Bei Bauten iiber Boden wiirde es sich kaum lohnen,
in diesem Rahmen iiber Brandschutzmassnahmen zu spre-
chen. Wir alle wissen wie geschickt man vorgehen muss,
um ein Holzstiick mit einem andern zu entziinden und
es ldasst sich leicht vorstellen, wie schwierig es ist, ein
Auto, das eine geschlossene Blechkiste darstellt, durch
einen anderen brennenden Wagen zu entziinden. Nur wenn
ein Benzintank explodiert und das Benzin gegen den Nach-
barwagen fliesst, ldsst sich eine Brandiibertragung vorstel-
len. Ein parkierter Wagen wird iibrigens nur in seltenen
Fillen wihrend der Abwesenheit des Besitzers in Brand
geraten.

Wenn dieses Problem hier zur Sprache kommt, so ist
dies nicht wegen einer hohen Brandgefahr, sondern wegen
der unangenehmen Erfahrungen, welche wir im Laufe der
Zeit allgemein mit Brinden in unterirdischen Anlagen ge-
macht haben.

In einem Fall hatte zum Beispiel ein Militdirkoch beim
Weggehen einen Abwaschlappen in der Kiiche auf eine
heisse Herdplatte gelegt. Der Rauch von diesem einzigen
Lappen geniigte, um mehrere unterirdische Rdume, die mit
der Ventilation verbunden waren, hochst unangenehm ein-

Bild 16. Brandversuch im Ofeneggtunnel am Walensee: Entziindung
von 1001 Benzin. Die heissen Brandgase konzentrieren sich an der
Decke. Ohne Wassernebel (Sprinkler) eher ungefiahrlich. Bei Wasser-
nebeleinsatz sind jedoch gefihrliche Rauch-, Benzindampfe- und Nach-
explosionen moglich. Im hier illustrierten Fall ist eine Nachexplosion
eingetreten und hiitte beinahe ein Opfer gefordert

zurduchern und zu verdunkeln, was einen Teil der Mann-
schaft zu unbeherrschten Reaktionen veranlasst hat.

Bei Parkhausbeniitzern wire bei einer starken Rauch-
entwicklung nicht nur mit unbeherrschten Reaktionen zu
rechnen, sondern moglicherweise mit einer eigentlichen
Panik. Besonders unangenehm ist der Umstand, dass der
Rauch in unterirdischen Riumen an der Decke rasch dicht
wird und die Beleuchtung kaum mehr wirksam ist. In man-
chen Fillen ist es durch den dichten Rauch hindurch sogar
schwierig, ein hellbrennendes Feuer zu finden.

Loschaktionen werden erschwert, da es nicht ohne
weiteres zulidssig ist, bei einem Brand in unterirdischen
Rdumen gegen den Brandherd vorzugehen, da sowohl CO-
Entwicklung als auch Sauerstoffmangel gefihrlich werden
konnen. Bei einem Brand, der in einem Gebdude mit Fen-
stern und insbesondere in hoheren Rdumen harmlos wire,
muss vorsichtshalber mit Sauerstoffmasken vorgegangen
werden, d. h. im Fall Ziirich kann bei einem verspitet fest-
gestellten Brand nur noch die Brandwache eingesetzt wer-
den. Im weiteren muss vor unzuldnglichen Ldschversuchen
in unterirdischen Anlagen gewarnt werden, da beispiels-
weise bei Auslaufen von Benzin und ungeniigendem LO-
schen die unverbrannten Ddmpfe sich an anderen Stellen
sammeln konnen und zu Nachexplosionen fiithren, welche
sich starker auswirken als der urspriingliche Brand.

Entgegen der allgemeinen Ansicht konnen Brinde,
auch solche von Treibstoffen, innert wenigen Sekunden mit
Wasser geloscht werden. Die Versuche sind schliissig, aber
die sogenannten «Deluge-Einrichtungen» und alles was im
Handel erhiltlich ist, sind Spielwarenprodukte im Vergleich
mit dem, was unter derartigen Bedingungen notwendig ist.

Zum Gliick ist das Problem in den Parkhdusern we-
sentlich einfacher, da die Brandbelastung durch die par-
kierten Wagen sehr gering ist. Die Massnahmen sehen aber
ziemlich anders aus, als allgemein angenommen wird:

1. Ersticken des Feuers — Luft abschneiden?

Dieser Gedanke ist naheliegend, aber damit wird die
Rauchentwicklung gefordert. Die Sichtbehinderung steigt,
und bei den noch im Parkhaus befindlichen Personen kann
vermehrt Panik ausbrechen. Die CO-Bildung wird wegen
ortlichem Sauerstoffmangel gefordert. Dies kann zu Nach-
explosionen fithren und die Unfallgefahr fiir die Parkhaus-
beniitzer steigt. Uberdies werden Loschaktionen behindert.
Ein solches Vorgehen schadet mehr, als es niitzt, denn
ein Ersticken des Brandes ist zum vorneherein ausgeschlos-
sen. Deshalb ist es besser, das Gegenteil zu unternehmen:
Die Ventilation ist auf ein Maximum zu setzen. Dabei soll
etwas Frischluft zugefithrt werden und insbesondere so
viel Luft wie moglich abgesogen werden. Ein Wagenbrand
bleibt ja auch im Freien begrenzt. Die Ubertragung auf
Nachbarwagen ist gering und die Gefahr entsteht erst
durch die engen Verhiltnisse in unterirdischen Anlagen
und die Stauung von Rauch und erhitzter Luft in den
verhiltnisméssig niedrigen Réaumen.

2. Treppenhduser

Auch in bezug auf die Treppenhduser sollte umge-
kehrt vorgegangen werden, als wie es der allgemeinen Vor-
stellung entspricht: Die Feuerwehrleute sorgen in Hoch-
bauten dafiir, dass der Rauch in Treppenhdusern nach oben
abziehen kann. Deshalb wird oft gewiinscht, dass auch in
unterirdischen Anlagen eine Ventilation Luft aus den
Treppenhdusern absauge. Wir sind aber gegenteiliger An-
sicht und driicken Frischluft von aussen her in die Trep-
penhiduser, so dass ein schwacher Uberdruck erzeugt wird
und weder Rauch noch Brandgase iiber die Treppenschleu-
sen in das Treppenhaus gelangen.
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3. In Ziirich besteht die Vorschrift, dass in den unter-
irdischen Parkhdusern Wassernebelanlagen auf die ganze
Fliache vorgesehen werden.

In komplizierten Anlagen, bei erschwerten Zugangs-
verhiltnissen und bei Fehlen von Aufsichtspersonal ist
eine derartige Anlage unter Umstinden gerechtfertigt. Bei
grossraumigen Anlagen, einfachen Zugédngen, guter Uber-
sicht und Anwesenheit von Aufsichtspersonal ist aber die
Notwendigkeit hochst fraglich. Feuermelder mit Steuerung
der Ventilation und Alarmierung der Aufsicht, gegebenen-
falls Alarmierung der Brandwache bei geschlossenem Park-
haus wéren weit niitzlicher und wiirden zu einer rascheren
Entdeckung des Feuers und insbesondere der Rauchent-
wicklung fiithren, als dies bei Meldung tiber Wassernebel-
anlagen der Fall ist.

4. Brandschutz der Tragkonstruktion

Die Feuerpolizei und die Kantonale Brandversiche-
rungsanstalt verlangten vor einigen Jahren die Ummante-
lung der Eisenkonstruktion. Gegenwartig wird die geringe
Brandbelastung durch parkierte PW anerkannt und es ge-
niigt, die Tragfdhigkeit der Konstruktion im Brandfall
nachzuweisen, um von der seinerzeit schematisch gehand-
habten Forderung nach Ummantelung der Eisenkonstruk-
tion befreit zu werden (die Bilder 11 und 15 zeigen die
unverkleideten Sdulen im Parkhaus Hohe Promenade).

Zusammenfassend

kann gesagt werden, dass die Brandbelastung durch Per-
sonenwagen gering ist, dass die Ubertragung des Brandes
von PW zu PW nur selten vorkommen diirfte, und dass
somit die direkten Schaden durch das Feuer nicht beson-
ders zu fiirchten sind.

Die indirekten Auswirkungen in unterirdischen An-
lagen, insbesondere durch Rauch, konnen aber schwerwie-
gende Folgen haben, insbesondere wegen Panik und Un-
fallgefahr.

Loschmittel, die ungeniigend wirksam sind, wie Was-
sernebel (Sprinkler) 16schen weder den Brand im Wagen-
innern, noch konnten sie einen allfdlligen Benzinbrand
unter dem Wagen 16schen. Sie fordern im Gegenteil die
Verwirbelung des Rauches, so dass zu hoffen ist, dass die
Diisen erst ansprechen, wenn die Parkhausbeniitzer nicht
mehr in der Nahe sind.

Diesen indirekten Gefahren, welche zu schweren Un-
fallen fiihren konnen, sollte eher durch Rauchmelder und
richtige Steuerung der Ventilation entgegengewirkt werden.
Der Genfer «chef de service du feu» schreibt: «Der Ldsch-
einsatz der Feuerwehr sollte vor der Auslosung der Sprink-
ler erfolgen, damit ertrigliche Bedingungen fiir Sicht und
Atmung erhalten bleiben!»

Liiftungsfragen

Fiir Liiftungen gibt es eine Faustzahl von 300 m®/h
Zuluft pro Parkplatz. Eine etwas eingehendere Rechnung
tiber den Anfall von Abgas bei Spitzenbelastung gibt aber
andere Werte. Zwangsldaufig kommt man dann dazu, sich
tiber den Verkehrsablauf in der Garage wihrend Spitzen-
zeiten ein genaues Bild zu machen und den ortlichen Ab-
gasanfall in der Garage zu ermitteln. Auf dieser Grundlage
ldsst sich dann auch das wirtschaftlichste Liiftungssystem
auswihlen. In der Schweiz bestehen Richtlinien iiber die Liif-
tung von unterirdischen Autoeinstellgaragen vom Schwei-
zerischen Verein von Wirme- und Klimaingenieuren
(SWKI). Diese werden zurzeit im Rahmen der Schweize-
rischen Normenvereinigung iiberarbeitet und sollen den
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Charakter von Vorschriften annehmen. Eine Grundlage
hierfiir bildet der Expertenbericht «Die Liiftung der Auto-
tunnel», welcher seinerzeit von Prof. Stahel, Prof. Ackeret
und Dr. Haerter (Schindler Haerter AG, Ziirich) herausge-
geben worden ist. Thm konnen quantitative Angaben iiber
den CO-Anfall und die zuldssigen Abgaskonzentrationen
entnommen werden. Der CO-Anfall wurde analysiert auf
den Einfluss von fliissiger Fahrt oder von stockender Fahrt,
wie auch im Leerlauf. Je nach der Anlage der Garage fiihrt
die Berlicksichtigung dieser Einfliisse auf ortlich recht
unterschiedliche Werte des Abgasanfalls.

Natiirlich muss auch die Laufzeit des Motors bertick-
sichtigt werden. Mittelwerte {iber eine grosse Zahl von
Beobachtungen ergaben fiir das Ein- bzw. Ausmanoverieren
aus einem Parkplatz 30 Sekunden und fiir die Fahrt in
oder aus dem Parkhaus weitere 30 Sekunden. Bei schwie-
rigen Abflussverhdltnissen aus dem Parkhaus kann die
stockende Fahrt im Parkhaus aber auch mehrere Minuten
dauern. Ein konservativer Richtwert fiir den CO-Anfall
pro Wagenbewegung lautet 50 Liter CO, die Messungen
im Parkhaus Hohe Promenade ergaben auch bei starkerer
Belastung aber bisher bloss den halben Wert.

Die andere Komponente zur Bestimmung der not-
wendigen Ventilationsmenge ist der zulissige Abgasgehalt
in der Garage. Bei den heutigen Personenwagenmotoren
ist es immer noch so, dass durch die Festlegung des zu-
lissigen CO-Gehaltes auch die iibrigen Abgasbestandteile
geniligend stark verdiinnt werden. (Anders verhilt es sich
beim Dieselmotor, wo dank Luftiiberschuss praktisch kein
CO-Gehalt im Abgas vorhanden ist, dafiir aber die sicht-
triibenden Bestandteile und Geruchstoffe rasch zu einer Be-
lastigung fiihren.)

Gewerbehygienische Vorschriften lassen an einem Ar-
beitsplatz einen CO-Gehalt von 50 ppm (50 cm?/m?) fiir die
achtstlindige Arbeitszeit zu. Ein Automobilist, der sich
jedoch nur wenige Minuten in einem Parkhaus aufhilt,
konnte auch einen mehrfachen CO-Gehalt ohne jegliche
Einwirkungen auf sich nehmen. In den verschiedenen Ga-
ragenvorschriften ist deshalb bei der Spitzenbelastung ein
Grenz-CO-Wert bis 200 ppm zuldssig (wenn sich darin
Personen nicht dauernd aufhalten miissen), und &rtliche
Spitzenwerte bis 500 ppm werden auch noch toleriert.
Solche Werte treten vor allem auf bei Rampen mit stocken-
dem Verkehr.

Zusammen mit einer Aussage iiber die Anzahl gleich-
zeitig in Betrieb befindlicher Fahrzeuge ldsst sich mit
diesen drei Grundgrossen die zu installierende Frischluft-
menge bestimmen. Uber die Anzahl der gleichzeitig in Be-
trieb befindlichen Fahrzeuge darf man sich nicht tiuschen.
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Sequenz-
kurven und ein Beispiel in Ziirich, wo man den Verkehrs-
andrang in der Garage eines Warenhauses fiir die Liuf-
tungsbemessung viel zu bescheiden angenommen hat.

Liiftungssystem

Die bendtigte Frischluftmenge muss nun dem Park-
haus so zugefiihrt werden, dass erstens das gesamte Park-
haus von Frischluft durchspiilt wird, zweitens die Frisch-
luft in besonders reichlichem Masse beim Gebiet der Fuss-
ginger zugefiihrt wird, und drittens in Zonen mit starkem
Verkehr, zum Beispiel in Rampen, eine entsprechend stir-
kere Frischluftzufuhr vorhanden ist.

Friiher installierte man in Garagen meistens bloss eine
Absauganlage, in der Meinung, dass die Frischluft durch
die Ein-/Ausfahrten, Treppenhduser usw. einstromt. Bei
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Bild 17.

Adaptionsbeleuchtung bei Ein- und Ausfahrt (Parkhaus Hohe
Promenade, Ziirich)

neueren Anlagen wird die Abluftanlage mit einem Zuluft-
system erginzt, zum Beispiel so, dass in den Parkgeschos-
sen eine eindeutige Querliiftung herrscht. Damit ist aber
noch nicht die Rampe beliiftet. Beim Parkhaus Hohe Pro-
menade wurde dies auf einfache Art geldst, indem nur
60 % der zugefiihrten Frischluft auf der Gegenseite abge-
saugt werden, die restliche Luft durch die Rampen hin-
durch ins Freie abstromt und damit eine ausreichende
Rampenbeliiftung sicherstellt.

Das Parkhaus Urania ist zum Beispiel so geplant,
dass entlang drei Seiten des etwa quadratischen Grund-
risses Frischluft in das Parkhaus hineingedriickt wird,
welche dann gesamthaft durch die Auffahrtsspirale zur
im Parkhaus befindlichen Ein-/Ausfahrt stromt und dort
ins Freie gelangt. Damit wird erreicht, dass die Frischluft
in zunehmender Menge dorthin stromt, wo auch mit einer
Verkehrsverdichtung gerechnet werden muss.

Gegen eine derartige Frischluftanlage konnte einge-
wendet werden, dass im Falle eines Brandes der Rauch
nicht abgesogen wird. Die von uns entwickelte Losung be-
steht darin, dass wir das Frischluftsystem halbieren, d. h. in
zwei getrennte Kanalsysteme auflosen und im Falle eines
Brandes die dem Brandherd nidherstehende Frischluft-
Kanalhilfte durch Einschalten eines Absaugventilators in
ein Abluftsystem umwandeln. Damit kann der Rauch auf
kurzem Wege aus dem Parkhaus entfernt werden, und
gleichzeitig steht den flichenden Personen noch Frischluft
zur Verfiigung fiir die Flucht aus dem Gebdude. Den glei-
chen Gedanken haben wir auch bei Tunnelliiftungsanlagen
verwendet, womit sich erhebliche finanzielle Einsparungen
erzielen liessen.

Im Zusammenhang mit Parkhausbeliiftungen ist darauf
hinzuweisen, dass aus Abluftkaminen nicht reines Fahr-
zeugabgas hinausstromt, wie vielfach geglaubt wird. Die
Luft aus dem Parkhaus Hohe Promenade ist nachgewiese-
nermassen weit besser, als diejenige in der Rdmistrasse 2).

Wie sind Parkgaragen zu beleuchten?

1. Ganz allgemein installieren die Fachleute in Parkhiu-
sern zu starke Beleuchtungen, und es ist Sache der
Projektverfasser zu verlangen, dass diese auf ein ver-
niinftiges Mass herabgesetzt werden. Andernfalls besorgt

2) Hinweis: In Deutschland sind in neuester Zeit die VDI-Richt-
linien 2053 (Liiftung von Garagen und Tunneln) erschienen.
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dies das Betriebspersonal durch Ausschrauben von Roh-
ren und weiter durch Verwendung der untersten Schalt-
stufe, sofern vorsorglicherweise 2 bis 3 Schaltstufen vor-
gesehen sind.

Beim Parkhaus Hohe Promenade sind auf 7 X 14 m =
98 m? je eine Rohre von 40 Watt installiert. Das ergibt
eine mittlere Beleuchtungsstirke von 10 bis 15 lux, wobei
die Fahrbahn etwas heller und die Parkflache entsprechend
dunkler erscheinen.

Trotz dieser geringen Beleuchtungsstarke wird unter
besonderen Verhiltnissen auf zwei Drittel geschaltet, was
einer Rohre auf 130 m? Grundfldche entspricht. Immerhin
bleibt im Normalbetrieb die volle Beleuchtung in Funk-
tion, insbesondere am Tag, wenn die Fahrzeuge keine Lich-
ter eingeschaltet haben und iiberdies die Augen vom Ta-
geslicht her noch nicht voll an die verminderte Beleuch-
tung gewohnt sind. Die Erfahrung hat offensichtlich die
Wahl der Beleuchtungsstirke in diesem Fall bestétigt.

Eine noch weitere Herabsetzung ist kaum zuldssig,
auch wenn der Gedanke auftauchen sollte, dass die Fahr-
zeuge iiber eigene Lichter verfiigen. Es gibt ein Minimum,
das wegen den Beniitzern, den «Fussgdngern», nicht unter-
schritten werden darf. Das Parkhausinnere sollte nicht
driickend oder gar unheimlich wirken, und nach dem Ver-
lassen oder beim Aufsuchen der Wagen darf keine Un-
sicherheit aufkommen. Insbesondere miissen die Wagen
von weitem erkennbar sein, denn es kann nicht verhindert
werden, dass Parkhausbeniitzer die Wagen regelrecht su-
chen miissen, da sie sich den Standort nicht gemerkt haben
und sogar das Geschoss verwechseln.

2. Besondere Bedingungen gelten fiir die Zu- und Ausfahr-
ten. In beschrinktem Mass sind dhnliche Vorkehren wie
bei Strassentunneln zu treffen, indem Adaptionsbeleuch-
tungen eingebaut werden.

Da aber die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten un-
vergleichlich geringer sind, konnen die Strecken fiir die
Adaptionsbeleuchtung wesentlich herabgesetzt werden und
brauchen allgemein nicht tiber das Kontrollsystem hinaus
zu reichen. Eine geniigende Zufahrtsbeleuchtung beginnt
beispielsweise bei 800 lux bei der Einfahrt, fillt auf 400 lux
und weist bei den Schranken noch 150 lux auf.

Durch Didmmerungsschaltung soll das ganze System
nachts bis auf 100 lux durchgehend herabgesetzt werden.

3. An dieser Stelle ist auf die Wichtigkeit einer sehr guten
Notbeleuchtung aufmerksam zu machen. In Hochbauten
verliert man auch nachts selten das Gefiihl fiir die
Richtung, da irgendwo ein Lichtschimmer erkennbar
wird. In unterirdischen Anlagen ist ein Ausfallen der
Beleuchtung von eigenartiger Wirkung. Die Dunkelheit
ist absolut (schlimmer als die Gerduschlosigkeit in einem
schalltoten Raum, da man dort immerhin noch fiir sich
selbst Lirm erzielen kann). Es ist praktisch unmoglich,
die Richtung zu bestimmen, in welcher man sich be-
wegt, auch wenn man sich den Winden nach tastet.
Sehr rasch weiss man ndmlich nicht mehr, auf welcher
Wandseite man ist.

Bei Parkhausbeniitzern, welche die Bauten praktisch
nicht kennen, miisste auch eine kurzfristige Dunkelheit zu
heftigen Angstreaktionen fithren, besonders wenn noch
etwas Brandgeruch dazukommt. In giinstigen Fillen kann
jemand mit seinem Wagen Licht machen, aber wenn ein
Ungliick passiert, kommen meist ungiinstige Umstdnde zu-
sammen, und es kann nur empfohlen werden, alles zu
unternchmen, um eine geniigende Orientierungsmaoglichkeit
sicherzustellen.
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Wie rentieren Parkhauser?

Die Grundlage der Rentabilititsberechnung bilden
nebst dem investierten Kapital und den Betriebskosten die
mittlere Belegungsdauer pro Standplatz sowie die Hohe
der Parkgebiihren pro Belegungsstunde.

Die Belegungsdauer {iibersteigt im Parkhaus Escher-
wiese 9 h/Tag und kann in Zukunft 11 bis 12 h/Tag er-
reichen. Beim Parkhaus Hohe Promenade setzte sofort nach
Eroffnung eine Belegungsdauer von 6% h/Tag ein und
ndhert sich jetzt 9 h/Tag. Ein mittlerer Wert fiir Renta-
bilitaitsberechnungen mag eine Belegungsdauer von 9 h pro
Standplatz und Tag sein.

Ungiinstige Lage und unbequeme Einteilung eines
Parkhauses konnen aber dazu fithren, dass derartige Be-
legungen nur als Spitzenwerte erreicht werden, wenn den
Automobilisten kurzfristig keine andere Wahl bleibt. Der
Jahresdurchschnitt wird aber durch starken Riickgang wih-
rend verkehrsarmen Zeiten herabgedriickt. Der angegebene
Mittelwert von 9 h pro Standplatz und Tag darf deshalb
nur bei giinstig gelegenen und gut eingeteilten Parkhdusern
angenommen werden.

Die Parkgebiihren betragen heute allgemein in Ziirich
Fr. —.50/h. Eine gewisse Erhohung wird vermutlich in
absehbarer Zeit moglich sein. Die Schidtzung der Renta-
bilitdt wird nachfolgend auf Grund von Gebiihren von
Fr. —.50, —70 und 1.— vorgenommen.

Ganz andere Ergebnisse werden in Parkhédusern er-
zielt, in welchen eine besondere Gebiihrenpolitik das kurz-
fristige Parkieren fordern soll (Beispiel Globus, wegen
Steigerung des Verkaufsumsatzes) oder im Gegenteil eine
Forderung langfristigen Parkierens als erwiinscht betrach-
tet wird.

Die jihrlichen Anlagekosten konnen im Mittel mit
20 000 bis 25 000 Fr. angenommen werden, abgesehen von
jenen Fillen, in denen Bauten provisorisch iiber Grund-
stiicken erstellt werden, fiir welche keine Baurechtszinsen
eingesetzt werden.

Bei Einsetzen korrekter Baurechtszinsen und insbe-
sondere bei Einrechnung einer rascheren Amortisation der
Baukosten muss auch fiir diese Sonderfille mit dhnlichen
Anlagekosten gerechnet werden. Die Betriebskosten be-
tragen bei grossen Parkhdusern mit Schrankensystem und
Kasse 300 bis 400 Fr. pro Standplatz und Jahr., In diesen
Kosten sind die Auslagen fiir Personal, Beleuchtung, Liif-
tung und Unterhalt eingerechnet.

In den folgenden Schitzungen werden die Betriebs-
kosten gestaffelt eingesetzt. Dabei wird angenommen, dass
bis zum Zeitpunkt, in welchem eine Erhohung der Park-
gebiihren erfolgen kann, ebenfalls eine Erhohung der Be-
triebskosten eintreten wird. Bei Anwendung der dargelegten
Voraussetzungen ergibt sich die in Tabelle 2 dargestellte
Rentabilitatsberechnung.

Es erweist sich, dass auch bei den eher hoch gewihl-
ten Anlagekosten von 20 000 bis 25 000 Fr. schon bei den
heutigen Parkgebiihren nicht nur die Betriebskosten ge-
deckt sind, sondern auch eine gewisse Verzinsung des Ka-
pitals erzielt wird.

Wenn von Defiziten gesprochen wird, so handelt es
sich sicher nicht um Betriebsdefizite, sondern um einen
Einnahmeiiberschuss der etwas unter den heute angerech-
neten Zinssatzen liegt.

Die Parkhausbauten sind somit im Vergleich zu Stras-
senbauten und iibrigen Anlagen der Infrastruktur, welche
keine Zinsen abwerfen und nur Unterhaltskosten erfordern,
in einer Sonderstellung.

Der volkswirtschaftliche Nutzen der bei diesen Bau-
12. November 1970
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Tabelle 2. Rentabilitdtsberechnung

Park- Jahreseinnahmen Abzug fiir Angenommene Verzinsung und
gebiihr bei 9 h pro Tag Betriebs-  Anlagekosten Amortisation
Br. Fr. kosten Fr. Fr: %

20 000 5152
—.50 1404 300 25 000 442

20 000 8,53
—.75 2106 400 55000 6.82

20 000 11,54

L= e i 25 000 9,23

ten den Ausschlag gibt, aber auch den Parkhausbauten in
dhnlichem Masse eigen ist, wird bei den Parkhausbauten
leider nicht in Betracht gezogen.

Aber auch dann, wenn von den Parkhdusern eine volle
Verzinsung und sogar eine Amortisation verlangt wird,
liegt das im Bereich des Mdoglichen. Die Parkgebiihren sind
mit 50 Rp. pro Stunde sehr niedrig und schon bei einer
Erhohung auf etwa 80 Rp. wiirden die Anlagen auch bei
den heutigen Zinssédtzen rentieren. Die finanziellen Ge-
sichtspunkte konnen somit kein Grund dafiir sein, dass in
Zirich so wenig Parkhduser erstellt werden. Der Grund
muss anderswo liegen!

Schluss

Uber die Griinde, welche in Ziirich die Entstehung
von Parkhdusern hindern, kann der Verfasser nur vom
Standpunkt des Projektierenden aus urteilen.

Die Schwierigkeiten, die entstehen, liegen nicht im
Mangel an geeigneten Bauplédtzen, sondern in den Wider-
stainden gegen die vorgeschlagenen Ein- und Ausfahrten.

Als Beispiel wird immer wieder die Escherwiese an-
gefiihrt, bei welcher wartende Autos die Kreuzung Beetho-
venstrasse/Dreikonigstrasse verstopfen.- Es widre aber ein
Leichtes gewesen, dies von Anfang an zu verhindern.

Ich erinnere mich an die Einwdnde gegen die Einfahrt
Réamistrasse des Parkhauses Hohe Promenade. Es wurde
argumentiert, dass sich der Vorgang bei der Escherwiese
dort in verstdrktem Masse wiederholen werde, so dass diese
Einfahrt zu einer Katastrophe in der Rémistrasse fiihre.
In Wirklichkeit konnte aber gar keine Stérung auftreten
und ist tatsdchlich bis heute ausgeblieben. Sollten sich den-
noch Ansidtze dafiir zeigen, so sind alle Massnahmen ge-
troffen, um dies sofort zu verhindern.

Derartige Widerstinde genligen aber, um notwendige
Projekte jahrelang oder sogar endgiiltig zu verhindern. Be-
sonders ausgesprochen sind diese Widerstdnde fiir das en-
gere Stadtgebiet, selbst in Fillen, in welchen die Ein- und
Ausfahrten verkehrstechnisch giinstig liegen.

Die eigentliche «Stadt» liegt den Ziirchern aber derart
am Herzen, dass nicht nur Laien, sondern auch Fachleute
auf jede mogliche Verdnderung so reagieren, wie wenn
ihr personliches Eigentum durch einen Fremden angegriffen
wiirde. Dadurch werden die gefiihlsmiassigen Urteile ent-
scheidend und konnen naturgemiss nicht mit objektiven
Begriindungen, sondern hochstens mit Schlagworten wie
«freie Limmat» und dergleichen in eine gemeinsame und -
wie die Erfahrung lehrt — oft falsche Richtung gelenkt
werden.

Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb gross, dass auch
weiterhin im engeren Stadtgebiet nur kleine, zuféllige Park-
garagen entstehen, und eine systematische Erstellung von
Parkhdusern, welche die notwendige Entlastung des Zen-
trums und der angrenzenden Stadtteile in bezug auf den
«rollenden» und den «ruhenden» Verkehr bringen konnten,
lange auf sich warten lasst.

Adresse des Verfassers: Gottfried Schindler, dipl. Arch. STA,
Architektur und Ingenieurbiiro, Talstrasse 62, 8001 Ziirich

1059




	Praktische Hinweise für die Erstellung von Parkhäusern

